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A. Prüfungsauftrag 

Die Geschäftsführung des Zweckverbands

Wasserwerk Gerauer Land,

Groß-Gerau,

– im Folgenden auch kurz „Zweckverband“ oder „Wasserwerk"  genannt –

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der

zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 des

Zweckverbands nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen und über das Ergebnis unserer

Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Der vorliegende Prüfungsbericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss der Verbandsversammlung vom 27. November 2024

zugrunde, mit dem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden. Wir haben den Auftrag mit

Schreiben vom 8. Mai 2025 angenommen.

Der Zweckverband ist aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften nicht prüfungspflichtig. Die

Prüfungspflicht ergibt sich aus § 13 Absatz 4 der Zweckverbandssatzung i.V.m. §§ 316 ff.

HGB. Die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften kommen für die Aufstellung und Prü-

fung zur Anwendung. 

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 13 Absatz 4 der

Zweckverbbandssatzung i.V.m. § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten; wegen Einzelhei-

ten wird auf Abschnitt D. und F. des Berichts verwiesen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfol-

genden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung

von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch

die Geschäftsführung, Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB.
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Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in

Abschnitt C. wiedergegeben. Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in

den Abschnitten D. und E. im Einzelnen dargestellt.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz

(Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie

den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 6 dargestellt. 

Der Durchführung des Auftrags und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten,

liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten „Allgemeine Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften vom 1. Januar 2024“ zugrunde. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9

enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten. 
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B. Grundsätzliche Feststellungen 

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis

3), insbesondere im Anhang die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden

Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss

und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbe-

stands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens unter Berücksichtigung des

Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung

der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses

und des Lageberichts gewonnen haben.

Es wurde ein Jahresüberschuss von 158 T€ nach Steuern erzielt, womit der geplante Über-

schuss von 330 T€ verfehlt wurde. Dies hängt insbesondere mit Verschiebungen in der Ist-

Trennungsrechnung gegenüber der geplanten Kostenaufteilung zusammen, die im Ergebnis

zu einer ertragsmindernden Erstattung an die Stadtwerke Groß-Gerau geführt haben. Im

Wirtschaftsplan 2024 konnten die Kosten zwischen Groß-Gerau einerseits und Büttel-

born/Nauheim/Trebur andererseits aufgrund fehlender Erfahrungswerte noch nicht präzise,

sondern nur nach groben Prognosen aufgeteilt werden.

Der Gebührensatz für den Wasserbezug in den Verbandskommunen B/N/T wurde zum

01.01.2024 von 1,42 €/m³ (netto) auf 1,65 €/m³ (netto) erhöht. Inklusive 7 % Umsatzsteuer

betrug der Gebührensatz im Jahr 2024 somit 1,77 €/m³ (brutto). Daneben wurden auch die

Struktur und die Höhe der Grundgebühr ab dem 01.01.2024 angepasst und neu aufgestellt

Risiken werden im hohen Investitionsbedarf in die Netze und die Anlagentechnik von rund 20

bis 25 Mio. Euro in den nächsten zehn Jahren hinsichtlich der damit verbundenen Finanzie-

rung über Gebühren gesehen. Aus dem hohen Investitionsbedarf erwachsen künftig auch

Chancen aus der Modernisierung der Versorgungsanlagen.

Darüber hinaus werden auch der Fachkräftemangel sowie die digitale Transformation in Be-

trieb und Verwaltung als Herausforderung in der Zukunft gesehen.

Für das Jahr 2025 wird mit einem Gewinn von TEUR 200 gerechnet.

Die oben angeführten Hervorhebungen werden in Abschnitt E. III. durch analysierende Dar-

stellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.
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Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beur-

teilung der Lage des Zweckverbands einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken

der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die

Geschäftsführung  ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. 
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C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum

31. Dezember 2024 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

(Anlage 4) des Zweckverbandes Wasserwerk Gerauer Land, Groß-Gerau, unter dem Datum

vom 1. Oktober 2025 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier

wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Wasserwerk Gerauer Land, Groß-Gerau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbands Wasserwerk Gerauer Land, Groß-

Gerau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem An-

hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Wasserwerk Gerauer Land für das

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der

landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbands zum 31. Dezember 2024 sowie

seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der

landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands. In al-

len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss,

entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB  unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-

sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen

Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-

ter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellun-

gen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-

mögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung dafür verantwortlich, die

Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der

insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der

Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss in Einklang steht, den deutschen, für Kapitalgesellschaften  geltenden handelsrechtli-

chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
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treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen

und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines

Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen, für

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um

ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der

landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands vermittelt

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen, für Kapitalgesellschaften

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-

fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen

können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich ange-

sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-

resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla-

nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlan-

gen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-

re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultieren-

de wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass

eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird,

da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-

ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen

beinhalten können.
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 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen

Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-

deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-

cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-

gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-

nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr

fortführen kann.

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
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Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie

zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-

vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten

Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer

Prüfung feststellen.“
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum

31. Dezember 2024 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

(Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungs-

legung und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, und ob er insgesamt unter

Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des

Zweckverbands vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der

künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung hat sich auch darauf erstreckt,

ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Der Gegenstand der Prüfung wurde nach § 16 der Zweckverbandssatzung um die Prüfung

nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert. Über die vorgenannte Prüfung wird

in Abschnitt F. gesondert berichtet.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff.

HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung beachtet. 

Die Geschäftsführung des Zweckverbands ist für die Buchführung und die Aufstellung von

Jahresabschluss und Lagebericht, die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie für die

uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der

Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer

pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat sich unsere Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob

der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit

der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

Die Prüfungsarbeiten haben wir – mit Unterbrechungen – in der Zeit vom 8. Mai bis zum 1.

Oktober 2025 in unserem Büro in Mainz durchgeführt. 

An der Inventur des Vorratsvermögens wurde wegen des geringen wertmäßigen Umfanges

vor Ort nicht beobachtend teilgenommen. Prüfungshemmnisse ergaben sich durch diese Art

der Prüfungsdurchführung nicht.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten
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Bestätigungsvermerk vom 17. September 2024 versehene Vorjahresabschluss zum

31. Dezember 2023; er wurde von der Verbandsversammlung vom 27. November 2024 un-

verändert festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen und die Belege sowie das

Akten- und Schriftgut des Zweckverbands.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der

Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden. 

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklä-

rung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss

alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände/Vermögenswerte, Verpflichtungen,

Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthal-

ten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse

bekannt gegeben worden sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des

Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt

geworden.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwick-

lungen alle für die Beurteilung der Lage des Zweckverbands wesentlichen Gesichtspunkte

sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der

§§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne

spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass wir Unregelmä-

ßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Zweckverbands wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit hätten er-

kennen müssen. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-

schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-

ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-

teme des Zweckverbands abzugeben.
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Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer

vorläufigen Lageeinschätzung des Zweckverbands und eine Einschätzung der Wirksamkeit

des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter

Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtli-

chen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie

und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlus-

ses, aus Gesprächen mit der Geschäftsführung und Mitarbeitern des Zweckverbands be-

kannt.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich fol-

gende Prüfungsschwerpunkte: 

• Entwicklung des Anlagevermögens,

• Absatz (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Umsatzerlöse),

• weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage,

• Prüfung der Trennungsrechnung und der auf Groß-Gerau entfallenden Kosten. 

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der wei-

teren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit

beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wur-

den daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete

und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste

Auswahl durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen

Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermögli-

chen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner

Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.

Um Prüfungssicherheit über die Eröffnungsbilanzwerte zu erlangen, haben wir ausreichend

geeignete Prüfungsnachweise darüber gewonnen, dass in den Eröffnungsbilanzwerten keine

falschen Darstellungen mit wesentlichen Auswirkungen auf den zu prüfenden Abschluss ent-

halten sind.

Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte haben wir uns auch auf Ergebnisse des

Abschlussprüfers für den Vorjahresabschluss gestützt. Die Nutzung dieser Ergebnisse haben
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wir anhand einer kritischen Durchsicht des entsprechenden Prüfungsberichts und weiterer

Prüfungshandlungen (vgl. ISA [DE] 510), z. B. Kommunikation mit dem bisherigen Ab-

schlussprüfer sowie Einsichtnahme in die Arbeitspapiere des bisherigen Abschlussprüfers zu

bedeutsamen Eröffnungsbilanzwerten [ggfs. andere weitere Prüfungshandlungen], einge-

schätzt.

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Zweckverbands haben

wir u. a. Bankbestätigungen sowie Saldenbestätigungen für Verbindlichkeiten und Forderun-

gen eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unse-

re Beurteilung bildet.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in un-

seren Arbeitspapieren festgehalten.



Seite 16

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Das Rechnungswesen (Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung) des Zweckverbands erfolgt

mit einem eigenen IT-System unter Verwendung der Programme der DATEV eG, Nürnberg.

Die Softwarebescheinigung der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vom

03. Mai 2024 für das Programm wurde uns vorgelegt. 

Für die Verbrauchsabrechnungen sowie für die Materialwirtschaft wird das Programm kVASy

der SIV AG, Roggentin, eingesetzt.

Das von dem Zweckverband eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsys-

tem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisa-

tion und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben

im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren. 

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsys-

tem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Bu-

chung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist

klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns

geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres

ordnungsgemäß geführt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterla-

gen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungs-

rechnungen) nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen

Vorschriften einschließlich den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung  entsprechen.

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss 

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde gemäß der Zweckver-

bandssatzung nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große

Kapitalgesellschaften  aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die

Aufstellung des Jahresabschlusses (§§ 274 a, 276 und 288 HGB) wurde Gebrauch gemacht.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den
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weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach

dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren ge-

mäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. 

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte beste-

hen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von dem Zweckverband aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und

die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den

Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind

vollständig und zutreffend dargestellt. 

Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bei den Angaben zu den Gesamtbezügen  sowie

der ehemaligen Mitglieder der Geschäftsführung (§ 285 Nr. 9a und b HGB) im Anhang zu

Recht in Anspruch genommen worden.

Der Jahresabschluss entspricht nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen

den gesetzlichen Vorschriften einschließlich den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

3. Lagebericht 

Der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 (Anlage 4) entspricht in allen wesentlichen Be-

langen den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der

Zweckverbandssitzung. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss sowie

mit den von uns bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine

zutreffende Vorstellung von der Lage des Zweckverbands. Unsere Prüfung hat zu dem Er-

gebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen

Entwicklung zutreffend dargestellt und die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB vollständig und

zutreffend sind.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
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gesetzlichen Vorschriften entspricht und in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zu-

sammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt

(§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage in Abschnitt E. III.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

Die allgemeinen Grundsätze über die Bewertung und die Wertansätze der Vermögensgegen-

stände und Schulden wurden beachtet. In dem Jahresabschluss des Zweckverbandes

Wasserwerk Gerauer Land wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu-

grunde gelegt:

• Die lineare Abschreibung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nut-

zung zeitlich begrenzt ist (abnutzbares Anlagevermögen; § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB).

• Beiträge der Anschlussnehmer zur Deckung des Aufwands zur Schaffung und Erweite-

rung der Wasserversorgungsanlagen, sowie Erstattungen der Grundstücksanschlusskos-

ten werden erfolgsneutral erfasst und in einem Sonderposten für Empfangene Ertragszu-

schüsse ausgewiesen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Ab-

schreibungen auf das bezuschusste Anlagevermögen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden mit Ausnahme der oben beschriebenen

Änderung im Ausweis der Umsatzerlöse grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

3. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungs-

vermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt.
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III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und

der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet,

wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. 

1. Vermögenslage 

Vermögensstruktur

2024 2023 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Immaterielle Vermögensgegenstände 293 0,9 346 1,1 -53
Sachanlagen 29.310 94,2 28.003 86,3 1.307
Anlagevermögen 29.603 95,1 28.349 87,4 1.254
Vorräte 456 1,5 490 1,5 -34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 362 1,2 832 2,6 -470
Sonstige Vermögensgegenstände und
Rechnungsabgrenzungsposten 493 1,6 636 1,9 -143
Kurzfristig gebundenes Vermögen 1.311 4,3 1.958 6,0 -647
Liquide Mittel 191 0,6 2.132 6,6 -1.941

31.105 100,0 32.439 100,0 -1.334

Kapitalstruktur

2024 2023 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Anfangskapital 10.517 33,8 10.250 31,6 267
Jahresüberschuss 158 0,5 267 0,8 -109
Sonderposten für Empfangene Ertragszuschüsse 5.052 16,2 4.978 15,3 74
Wirtschaftliches Eigenkapital 15.727 50,5 15.495 47,7 232
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13.205 42,5 13.993 43,1 -788
Mittel- und langfristiges Fremdkapital 13.205 42,5 13.993 43,1 -788
Rückstellungen 190 0,6 351 1,1 -161
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 788 2,6 788 2,5 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 649 2,1 475 1,5 174
Erhaltene Anzahlungen 100 0,3 162 0,5 -62
Übrige Verbindlichkeiten 278 0,9 1.048 3,2 -770
Kurzfristiges Fremdkapital 2.005 6,5 2.824 8,8 -819
Passive latente Steuern 168 0,5 127 0,4 41

31.105 100,0 32.439 100,0 -1.334



Seite 20

Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

Beim Anlagevermögen stehen den Zugängen von TEUR 2.624 Abschreibungen von

TEUR 1.241 sowie Abgängen von TEUR 129 gegenüber. 

Die Investitionen wurden über den Abbau liquider Mittel, empfangene Ertragszuschüsse und

erwirtschaftete Abschreibungen finanziert.  

Die Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist vor allem auf die Beglei-

chung der Forderung aus dem Verkauf eines Grundstücks in Gemarkung Trebur über TEUR

600 im Vorjahr zurückzuführen.

Die Ursachen für die Veränderung der liquiden Mittel werden in der Kapitalflussrechnung im

folgenden Abschnitt dargestellt.

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen stehen den Zuführungen von TEUR 275 Auflösun-

gen von TEUR 201 gegenüber. Im Jahr 2024 wurden Ertragszuschüsse von TEUR 102 au-

ßerplanmäßig aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurz-, mittel- und langfristig) wurden plan-

mäßig mit TEUR 788 getilgt.

Die übrigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber den

Mitgliedsgemeinden Büttelborn, Nauheim und Trebur aus der Durchführung der Schmutz-

und Niederschlagswasserabrechnung durch den Zweckverband (TEUR 177; Vorjahr:

TEUR 950).
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2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung) 

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung nach

betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erstellt:

2024 2024 2023
TEUR TEUR TEUR

Periodenergebnis 158 267
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.241 1.213
- / + Abnahme/Zunahme der Rückstellungen -161 33
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge -201 -128
+ / - Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind) 647 -960

- / + Abnahme /Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind) -617 533

-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens 0 76
Zinsaufwendungen/Zinserträge 234 214

= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.301 1.248

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle
Anlagevermögen -8 -80

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -2.487 -2.173
+ Erhaltene Zinsen 17 9
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -2.478 -2.244

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten 0 2.000
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten -788 -739
+ Einzahlungen aus Beiträgen und

Grundstücksanschlusskostenerstattungen 275 361
- Gezahlte Zinsen -251 -223
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -764 1.399

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -1.941 403
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.132 1.729
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 191 2.132

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der
Periode
Bankguthaben, Kassenbestand 191 2.132

191 2.132
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3. Ertragslage 

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Er-

folgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2024 und 2023 zeigt folgendes Bild der Er-

tragslage und ihrer Veränderungen:

2024 2023 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlöse 6.120 96,5 5.456 86,8 664
Übrige Erträge 32 0,5 608 9,7 -576
Andere aktivierte Eigenleistungen 190 3,0 220 3,5 -30
Betriebserträge 6.342 100,0 6.284 100,0 58
Materialaufwand -1.679 -26,5 -1.807 -28,8 128
Personalaufwand -2.026 -31,9 -2.007 -31,9 -19
Abschreibungen -1.241 -19,6 -1.213 -19,3 -28
Übrige Aufwendungen -922 -14,5 -687 -10,9 -235
Betriebsaufwendungen -5.868 -92,5 -5.714 -90,9 -154
Betriebsergebnis 474 7,5 570 9,1 -96
Zinserträge 17 0,3 10 0,2 7
Zinsaufwendungen -250 -3,9 -223 -3,5 -27
Finanzergebnis -233 -3,6 -213 -3,3 -20
Ergebnis vor Ertragsteuern 241 3,9 357 5,8 -116
Ertragsteuern -83 -1,3 -90 -1,4 7

Jahresergebnis 158 2,6 267 4,4 -109
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Die Erlöse aus dem Verkauf von Wasser in den Gemeinden Büttelborn, Nauheim und Trebur

stiegen um TEUR 417. Der Anstieg ist bei einer nahezu unveränderten verkauften Wasser-

menge zum Vorjahr auf die Erhöhung der Gebühren von 1,42 €/m³ auf 1,65 €/m³ zurückzu-

führen. Die Anpassung der Gebühren für die Wasserzähler führte zu Mehrerlösen von TEUR

385.

Die Erlöse aus dem Verkauf von Wasser an die Stadtwerke Groß-Gerau wurde auf Grundla-

ge der "Vereinbarung zur Durchführung der Wasserlieferung im Gebiet der Stadt Groß-

Gerau" abgerechnet und lag mit TEUR 2.342 entsprechend der Kostenverteilung um TEUR

191 niedriger als im Vorjahr.

Die Abnahme der übrigen Erträge ist auf den Verkauf eines Grundstücks in der Gemeinde

Trebur mit TEUR 600 im Vorjahr zurückzuführen.
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F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 

Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die sich aus gesetzlichen

Vorschriften sowie aus der Zweckverbandssatzung ergeben und sich nicht unmittelbar auf

den Jahresabschluss oder Lagebericht beziehen, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und

2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finan-

zen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW 

PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“

beachtet. 

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der

erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen so-

wie den landesrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Verbandssatzung geführt

worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 darge-

stellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben,

die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung von Bedeutung sind.





Anlage 1

Wasserwerk Gerauer Land, Groß-Gerau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 293.080,00 345.868,00

II. Sachanlagen
1. Wassergewinnung und Bezug 1.311.866,85 283.125,85
2. Speicheranlagen 3.165.357,49 3.236.973,49
3. Verteilungsanlagen 19.814.992,00 19.182.935,00
4. Gemeinsame Anlagen 4.653.952,76 4.965.813,76
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 364.363,02 334.181,40

29.310.532,12 28.003.029,50

29.603.612,12 28.348.897,50

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 456.497,02 489.792,39

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 362.253,79 831.808,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände 492.929,08 625.287,21

855.182,87 1.457.095,31

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 190.792,19 2.131.558,22

1.502.472,08 4.078.445,92

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 60,31 11.363,81
31.106.144,51 32.438.707,23

P A S S I V A

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Anfangskapital 10.516.920,97 10.249.952,29

II. Jahresüberschuss 158.159,37 266.968,68

10.675.080,34 10.516.920,97

B. SONDERPOSTEN FÜR EMPFANGENE
ERTRAGSZUSCHÜSSE 5.051.581,00 4.977.803,00

C. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen 190.119,80 351.628,80

190.119,80 351.628,80

D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13.993.326,86 14.781.326,82
2. Erhaltene Anzahlungen 100.049,53 161.549,53
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 650.418,68 474.985,95
4. Sonstige Verbindlichkeiten 277.583,87 1.047.690,95

15.021.378,94 16.465.553,25

E. PASSIVE LATENTE STEUERN 167.984,43 126.801,21

31.106.144,51 32.438.707,23
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  Wasserwerk Gerauer Land, Groß-Gerau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

2024 2023
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 6.120.084,71 5.455.728,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 189.905,01 220.161,60
3. Sonstige betriebliche Erträge 31.775,42 607.975,45
4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren 663.097,55 530.460,85

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen 1.015.548,42 1.276.439,87

1.678.645,97 1.806.900,72
5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 1.560.852,78 1.573.505,12
b) Soziale Abgaben und

Aufwendungen für
Altersversorgung und für
Unterstützung 465.131,80 433.464,47
- Soziale Abgaben und

Aufwendungen für
Altersversorgung und für
Unterstützung: EUR 
135.356,10 (Vorjahr: EUR
124.621,83)

2.025.984,58 2.006.969,59
6. Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 1.240.678,32 1.212.845,09

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 911.941,52 675.704,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge 17.268,12 9.647,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 250.549,78 223.200,76
10. Steuern vom Einkommen und vom

Ertrag 82.726,17 89.579,36
11. Ergebnis nach Steuern 168.506,92 278.312,80
12. Sonstige Steuern 10.347,55 11.344,12
13. Jahresüberschuss 158.159,37 266.968,68
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Anlage zum Anhang 

Wasserwerk Gerauer Land, Groß-Gerau

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024

BRUTTOWERTE KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN BUCHWERTE

1. Jan. 2024 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31. Dez. 2024 1. Jan. 2024 Zugänge Abgänge 31. Dez. 2024 31. Dez. 2024 31. Dez. 2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. IMMATERIELLE
VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 808.661,61 7.520,00 0,00 0,00 816.181,61 462.793,61 60.308,00 0,00 523.101,61 293.080,00 345.868,00

808.661,61 7.520,00 0,00 0,00 816.181,61 462.793,61 60.308,00 0,00 523.101,61 293.080,00 345.868,00

II. SACHANLAGEN
1. Wassergewinnung und Bezug 1.800.660,05 124.477,13 919.807,83 0,00 2.844.945,01 1.517.534,20 15.543,96 0,00 1.533.078,16 1.311.866,85 283.125,85
2. Speicheranlagen 5.408.848,67 2.425,72 0,00 0,00 5.411.274,39 2.171.875,18 74.041,72 0,00 2.245.916,90 3.165.357,49 3.236.973,49
3. Verteilungsanlagen 50.058.373,26 885.755,95 434.641,00 0,00 51.378.770,21 30.875.438,26 688.339,95 0,00 31.563.778,21 19.814.992,00 19.182.935,00
4. Gemeinsame Anlagen 9.581.650,30 90.583,69 0,00 15.412,73 9.656.821,26 4.615.836,54 402.444,69 15.412,73 5.002.868,50 4.653.952,76 4.965.813,76
5. Geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau 334.181,40 1.513.408,73 -1.354.448,83 128.778,28 364.363,02 0,00 0,00 0,00 0,00 364.363,02 334.181,40

67.183.713,68 2.616.651,22 0,00 144.191,01 69.656.173,89 39.180.684,18 1.180.370,32 15.412,73 40.345.641,77 29.310.532,12 28.003.029,50

67.992.375,29 2.624.171,22 0,00 144.191,01 70.472.355,50 39.643.477,79 1.240.678,32 15.412,73 40.868.743,38 29.603.612,12 28.348.897,50
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Wasserwerk Gerauer Land, Groß-Gerau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbands Wasserwerk Gerauer Land, Groß-

Gerau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem An-

hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Wasserwerk Gerauer Land für das

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der

landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbands zum 31. Dezember 2024 sowie

seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der

landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands. In al-

len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss,

entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB  unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-

sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen

Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-

ter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellun-

gen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-

mögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung dafür verantwortlich, die

Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der

insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der

Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss in Einklang steht, den deutschen, für Kapitalgesellschaften  geltenden handelsrechtli-

chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
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treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen

und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines

Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen, für

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um

ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der

landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands vermittelt

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen, für Kapitalgesellschaften

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-

fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen

können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich ange-

sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-

resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla-

nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlan-

gen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-

re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultieren-

de wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass

eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird,

da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-

ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen

beinhalten können.
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 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen

Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-

deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-

cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-

gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-

nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr

fortführen kann.

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen





Anlage 6
Seite 1

Rechtliche und steuerrechtliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse 

Rechtsform: Zweckverband.

Verbandssatzung: Verbandssatzung in der Neufassung vom 30.11.2022, in

Kraft getreten am 31. Dezember 2022.

Gegenstand des

Unternehmens:

Der Verband hat die Aufgabe, in dem Gebiet der Ver-

bandsmitglieder Büttelborn, Nauheim und Trebur die Be-

völkerung und die gewerblichen und sonstigen Einrichtun-

gen ausreichend mit Trink- und Betriebswasser inklusive

Löschwasser zu versorgen. Zu seinen Aufgaben gehören

die Errichtung, die Unterhaltung und der Betrieb der Was-

sergewinnungsanlagen, die Herstellung, der Betrieb und

die Unterhaltung der Anlagen zum Verteilen, Behandeln

und Speichern von Wasser, die Wasserlieferung zum An-

schlussnehmer und das Hinwirken auf einen sparsamen

Umgang mit Wasser. Der Verband hat alle erforderlichen

Maßnahmen zu ergreifen, um auf lange Sicht die De-

ckung des Wasserbedarfs zu sichern.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe betreibt der Zweckverband

seine Anlagen und wird weitere Anlagen planen, bauen,

unterhalten und betreiben, um für die Anschlussnehmer

im Versorgungsgebiet der drei Verbandsmitglieder Trink-

und Betriebswasser inklusive Löschwasser in ausreichen-

der Menge und Qualität entsprechend den gegebenen

technischen Voraussetzungen zu beschaffen und zu lie-

fern.

Insbesondere hat der Verband die Befugnis

a) die allgemeinen Bestimmungen für Wasserversorgung

durch eigenes Satzungsrecht  zu treffen und den An-

schluss und Benutzungszwang zu regeln,

b) Beiträge für die Grundstückserschließung auf der

Grundlage eigenen Satzungsrechts zu erheben,
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c) eine Gebührensatzung zu erlassen und den Wasser-

verbrauch mit dem Anschlussnehmer abzurechnen.

Im Gebiet des Verbandsmitgliedes Groß-Gerau hat der

Verband die Aufgabe der Wasserbeschaffung einschließ-

lich der Gestellung, Schaffung und Unterhaltung der be-

nötigten Ortsnetze und sonstiger Anlagenteile  einschließ-

lich der Anschlussleitungen. Der Verband hat alle erfor-

derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um auf lange Sicht

die Deckung des Wasserbedarfs zu sichern. Der Zweck-

verband liefert das benötigte Trink- und Brauchwasser in-

klusive Löschwasser. Im Gebiet der Stadt Groß-Gerau ist

die Stadt Trägerin der Wasserversorgung soweit diese

Aufgabe nicht dem Verband obliegt. Sie regelt den

Anschluss- und Benutzungszwang, ihr steht die Abgabe-

nerhebungskompetenz und das Recht zum Erlass von

Satzungen zu.

Der Verband betreibt seine Anlagen und wird weitere not-

wendige Anlagen planen, bauen, unterhalten und betrei-

ben, um für die Anschlussnehmer im Versorgungsgebiet

Groß-Gerau Trink- und Betriebswasser inklusive Lösch-

wasser in ausreichender Menge und Qualität entspre-

chend den gegebenen technischen Voraussetzungen zu

beschaffen. Die Stadt Groß-Gerau erwirbt an den Anla-

gen kein Eigentum. Im Gebiet der Stadt Groß-Gerau ste-

hen die Verbandsanlagen der Stadt zur Durchführung ih-

rer Aufgaben als öffentliche Einrichtung gemäß § 19

HGO zur Verfügung.

Der Verband hat die Befugnis zum Unterhalt des in sei-

nem Eigentum stehenden Ortnetzes und der dazugehöri-

gen Anlagenteile. Zum Unterhalt gehören auch die Kos-

ten betriebsnotwendiger Reparaturen und Erneuerungen

sowie dabei entstehende Personalkosten.

Der Verband kann insbesondere durch öffentlich-

rechtliche Vereinbarung weitere Aufgaben der Mitglieds-

kommunen in seine Zuständigkeit übernehmen oder sich

durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung verpflichten, Auf-
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gaben der Mitgliedskommunen durchzuführen, wie z.B.

Bescheiderstellung und Abrechnung im Bereich der Ab-

wasserbeseitigung.

Sitz: Groß-Gerau.

Wirtschaftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember.

Zweckverbandsmitglieder:  Gemeinde Büttelborn, 

 Stadt Groß-Gerau,

 Gemeinde Nauheim und 

 Gemeinde Trebur.

Organe: Verbandsversammlung,

Verbandsvorstand und

Geschäftsleitung.

Verbandsvorstand: Zur Zusammensetzung des Verbandsvorstandes  verwei-

sen wir auf die Angaben im Anhang (Anlage 3).

Verbandsvorsitzender ist Herr Bürgermeister Jochen En-

gel.

Der Verbandsvorstand kam im Jahr 2024 zu fünf Sitzun-

gen zusammen.  

Geschäftsleitung: Herr Martin Wurzel

vertritt den Verband entsprechend § 3 EigBGes außerge-

richtlich im Rahmen der laufenden Betriebsführung. Die

Aufgaben ergeben sich aus § 12 der Verbandssatzung.

 Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus 12 Vertreterin-

nen/ Vertretern der Verbandsmitglieder. 

Die Zuständigkeiten der Verbandsversammlung ergeben

sich aus den Vorschriften der des KGG, der HGO und

des EigBGes.
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Vorsitzender der Verbandsversammlung ist seit dem

24. November 2021 Herr Stefan Wüstling.

Im Jahr 2024 kam die Verbandsversammlung zu zwei Sit-

zungen zusammen.

Offenlegung des Vorjahres-

abschlusses:

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Wasserwerk

Gerauer Land für das Wirtschaftsjahr 2023 nebst Bestäti-

gungsvermerk des Abschlussprüfers konnten vom 16. bis

zum 20. Dezember 2024 sowie am 23. und am 27. De-

zember 2024 während der Geschäftszeiten in den Räu-

men des Verbandes eingesehen werden.

Rechtliche Verhältnisse zu den

Anschlussnehmern:

Die Aufgabenerfüllung der Wasserversorgung erfolgt ne-

ben der Verbandssatzung auf der Grundlage der Wasser-

versorgungssatzung.

2. Steuerrechtliche Verhältnisse

Betriebsfinanzamt: Finanzamt Groß-Gerau,

Steuer-Nr.: 021/226/00699.

Letzte Betriebsprüfung: Die letzte steuerliche Außenprüfung fand im Jahr 2010

statt und betraf die Veranlagungszeiträume 2007 bis

2009. 

Die letzte Lohnsteueraußenprüfung wurde Ende Februar

2016 durchgeführt und betraf die Veranlagungszeiträume

2012 bis 2015. Auf Grund der Prüfung ergaben sich keine

Feststellungen.

Veranlagungen: Die Steuererklärungen sind bis zum Veranlagungszeit-

raum 2023 abgegeben und unter dem Vorbehalt der

Nachprüfung veranlagt.
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Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte
Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für
die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf-
nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Organe des Zweckverbandes sind 

- die Verbandsversammlung, 

- der Verbandsvorstand und 

- die Geschäftsführung.

Die Aufgabenverteilung ergibt sich aus dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsar-
beit (KGG) und aus der Satzung des Zweckverbandes. 

Die Verbandsversammlung beschließt als oberstes Organ über alle wichtigen Angele-
genheiten des Verbandes und die ihr durch das KGG und durch die Verbandssatzung
zugewiesenen Aufgaben (§ 15 KGG). Sie entscheidet insbesondere über folgende nicht
übertragbare Angelegenheiten: 

- den Erlass, die Änderung, die Ergänzung und die Aufhebung von Satzungen, 

- den Erlass des Wirtschaftsplanes und die Festsetzung des Investitionsprogramms,

- die haushalts- und vermögensrechtlichen Entscheidungen im Sinne des § 51 Nr. 5, 8, 9
und 17 Hessische Gemeindeordnung (HGO), 

-  die Festsetzung öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, die für größere 

 Teile der Bevölkerung in den Mitgliedsgemeinden von Bedeutung sind, 

- die Änderung und Ergänzung der Verbandssatzung, insbesondere die Aufnahme und
das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern,

- die Auflösung des Verbandes.

Außerdem bestellt die Verbandsversammlung gemäß § 13 der Satzung auch den Ab-
schlussprüfer.
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Nach § 16 KGG und § 9 der Verbandssatzung erledigt der Verbandsvorstand die Verwal-
tungsangelegenheiten des Verbandes. Er bereitet die Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung vor und gibt Beschlussempfehlungen ab, soweit er nicht selbst zuständig ist.
Er ist zuständig bei Entscheidungen außerhalb des genehmigten Wirtschaftsplanes bis
zu einer Summe von EUR 250.000,00 für nicht über ein Kalenderjahr hinaus verschieb-
bare Unterhaltungs- und Investitionsentscheidungen. Außerdem entscheidet er über Ein-
stellungen und Entlassungen.

Die Betriebsleitung vertritt den Verband analog § 3 EigBGes, wobei nach § 12 der Ver-
bandssatzung die Vertretungsbefugnis auf die Abwicklung des genehmigten Wirtschafts-
planes beschränkt ist. In dringenden Fällen von Reparaturentscheidungen ist die Be-
triebsleitung bis zur Größenordnung von EUR 100.000,00 außerhalb des genehmigten
Wirtschaftsplanes entscheidungsbefugt.

Die Geschäftsleitung leitet den Zweckverband. Ihr obliegt insbesondere analog § 4 EigB-
Ges:

- die laufende Betriebsführung,

- die Aufstellung des Wirtschaftsplanes,

- die Aufstellung von Jahresabschluss, Anlagennachweis und Lagebericht,

- die Aufstellung der Erfolgsübersicht sowie

- die vierteljährliche Berichtserstattung oder häufiger zu jeder Vorstandssitzung.

Die Geschäftsleitung ist Vorgesetzte der Bediensteten des Verbandes; ihr obliegt Einstel-
lung und Entlassung von Bediensteten. Die Einstellung von Bediensteten ab Entgeltgrup-
pe 11 bedarf der Zustimmung des Vorstandes.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben fünf Sitzungen des Verbandsvorstandes stattgefunden. Die Ver-
bandsversammlung kam im Wirtschaftsjahr 2024 zu einer Sitzung zusammen. Über alle
Sitzungen wurden Niederschriften erstellt, sämtliche Beschlüsse sind protokolliert.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß ist die Betriebsleitung in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontroll-
gremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-
dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum,
erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-
gewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?
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Hinsichtlich der Bezüge der Mitglieder und ehemaliger Mitglieder der Geschäftsleitung
macht das Wasserwerk in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzeslage von der
Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch.

Die an die Mitglieder des Verbandsvorstandes und der Verbandsversammlung entspre-
chend der Entschädigungssatzung gezahlten Aufwandsentschädigungen werden jeweils
in einer Summe im Anhang angegeben.

Die Vergütungen der Organmitglieder enthalten keine erfolgsbezogenen Komponenten. 

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsb-
efugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es existiert ein Organigramm, aus dem Aufbau, Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und
Weisungsbefugnisse hervorgehen. Zusammen mit dem Geschäftsverteilungsplan wurde
auch ein Organisationsplan erstellt. Die getroffenen Regelungen sind sachgerecht und
werden regelmäßig überprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte hierfür bekannt geworden.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-
mentiert?

Die Vorkehrungen zur Korruptionsprävention bestehen hauptsächlich in Maßnahmen der
Funktionstrennung und in der Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips. Diese organisatori-
schen Maßnahmen sind in Organisationsrichtlinien und Arbeitsanweisungen dokumen-
tiert.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-
ditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein-
gehalten werden?

Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes wird ein Entscheidungsrahmen vorgegeben.
Zur Sachbearbeitung existieren Arbeitsanweisungen, nach denen verfahren wird. Es ha-
ben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden.
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e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwal-
tung, EDV)?

Nach unseren Feststellungen im Rahmen unserer Prüfung existiert eine ordnungsgemä-
ße Dokumentenverwaltung.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den
Bedürfnissen des Unternehmens?

Es wird jährlich ein Wirtschaftsplan, bestehend insbesondere aus Erfolgs- und Vermö-
gensplan erstellt. Aus diesem Plan sind die zukünftige Entwicklung, das Investitionspro-
gramm und die hierzu notwendigen Finanzierungsmittel ersichtlich. Der Wirtschaftsplan
ist somit ausreichend. Das für den Zweckverband errichtete Planungswesen entspricht
sowohl der Größe als auch der Bedeutung der Verbandstätigkeit.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Abweichungen vom Wirtschaftsplan werden im Laufe des Jahres regelmäßig untersucht.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Zweckverban-
des.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Kreditlinien und die Liquidität werden laufend durch die Betriebsleitung und die Lei-
tung des Finanz- und Rechnungswesens überwacht.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten
worden sind?

Ein zentrales Cash-Management existiert nicht. Die Bewegungen auf den Geldkonten
werden durch die Betriebsleitung laufend überwacht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeit-
nah und effektiv eingezogen werden?
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Die Entgelte werden vollständig und zeitnah berechnet und eingezogen. Das bestehende
Mahnwesen gewährleistet den zeitnahen und effektiven Einzug ausstehender Forderun-
gen. 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Das beim Wasserwerk Gerauer Land eingerichtete Controlling entspricht den Anforde-
rungen des Verbandes und deckt alle wesentlichen Bereiche ab.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-
chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Betei-
ligung besteht?

Über Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen an anderen Unternehmen ver-
fügt das Wasserwerk Gerauer Land nicht.

4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt
werden können?

Ein Risikofrüherkennungssystem i.S.v. § 91 Abs. 2 AktG ist nicht eingerichtet. Die Pla-
nungsrechnungen und das Berichtswesen erlauben jedoch das rechtzeitige Erkennen
bestandsgefährdender Risiken im kaufmännischen Bereich. Im technischen Bereich wird
die Trinkwasserqualität laufend überwacht. Für den Fall sich abzeichnender Störungen
bestehen Notfallpläne.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen erscheinen ihrem Zweck entsprechend geeignet und ausreichend. An-
haltspunkte, die gegen die tatsächliche Durchführung dieser Maßnahmen sprechen, ha-
ben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst?
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Im Rahmen einer rollierenden Planung werden Frühwarnsignale bei der Abbildung der
Geschäftsprozesse berücksichtigt.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Derartige Finanzinstrumente werden beim Wasserwerk Gerauer Land nicht eingesetzt.
Die Beantwortung der folgenden Fragen entfällt daher:

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-
legt? Dazu gehört:

 Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen einge-

setzt werden?
 Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-

fang dürfen offene Posten entstehen?
 Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich

zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizi-
patives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditio-
nen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instru-
mentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

 Erfassung der Geschäfte
 Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
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f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offe-
nen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

6. Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht. Diese Funktion wird fallwei-
se von der Betriebsleitung sowie dem Verbandsvorstand wahrgenommen. Darüber hin-
aus obliegt gem. § 19 der Verbandssatzung dem Rechnungsprüfungsamt des Landkrei-
ses Groß-Gerau (jetzt: Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau – Fachbereich Revision)
die Prüfung der Verbandskasse.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Mit Wahrnehmung der Aufgaben der internen Revision durch die Geschäftsleitung bzw.
den Verbandsvorstand werden ausführende und kontrollierende Funktionen zum Teil in
einer Person ausgeübt. Der Vorstand kontrolliert und überwacht die Durchführung der
Geschäftsführung durch Berichte der Betriebsleitung auf den Vorstandssitzungen.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revisi-
on/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander
unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch
getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention
berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Die wesentlichen Schwerpunkte der internen Revision durch die Geschäftsleitung und
den Verbandsvorstand liegen in der Überprüfung der Zeichnung der sachlichen und rech-
nerischen Richtigkeit sowie der Auftragserteilung.

Von Revisionsberichten, die das Thema Korruptionsprävention zum Gegenstand haben,
haben wir keine Kenntnis.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt?

Die Schwerpunkte der internen Revision wurden nicht mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt.



Anlage 7
Seite 8

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um
welche handelt es sich?

Im Berichtsjahr wurden von der internen Revision keine bemerkenswerten Mängel aufge-
deckt.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevis-
ion die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Der Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau – Fachbereich Revision kontrolliert im Rah-
men seiner Kassenprüfungen die Erledigung und Befolgung von evtl. Prüfungsbemer-
kungen aus den Vorprüfungen.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-
schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-
organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt
worden ist?

Bei zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen wird grundsätzlich die
Zustimmung der Verbandsversammlung eingeholt. Anhaltspunkte, dass die erforderliche
Zustimmung zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften oder Maßnahmen des Be-
richtsjahres nicht eingeholt worden ist, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht er-
geben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Verbandsvorstands
hat auskunftsgemäß im Berichtsjahr nicht stattgefunden und haben wir im Rahmen unse-
rer Prüfung nicht festgestellt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen
worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Anhaltspunkte für die Umgehung von Zustimmungserfordernissen haben sich im Rah-
men unserer Prüfung nicht ergeben.
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-
setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des
Überwachungsorgans übereinstimmen?

Anhaltspunkte, dass Geschäfte oder Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung oder bindenden Beschlüssen übereinstimmen, haben sich
bei Durchführung unserer Prüfung nicht ergeben.

8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immateri-
elle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf ihre Wirtschaft-
lichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

 
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung

nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli-
chen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Rahmen des Auftrags-Auswahlverfahrens ermöglichen die angeforderten Unterlagen
der Anbieter ein Urteil über die Angemessenheit der Preise.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht?

Begonnene Investitionen werden auf Abweichungen hin überwacht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht Investitionen von TEUR 2.985 vor.
Die Investitionen betragen TEUR 2.624 und liegen somit um TEUR 361 unter dem Wirt-
schaftsplanansatz.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach
Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?
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Trifft nicht zu. Die Kreditlinien waren zu keinem Zeitpunkt ausgeschöpft.

9. Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Bei der Auftragsvergabe werden die geltenden Vergaberegelungen beachtet. Anhalts-
punkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben wir im Rahmen unserer
Prüfung nicht festgestellt.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-
bote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen werden grundsätzlich Kon-
kurrenzangebote eingeholt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Geschäftsleitung erstattet grundsätzlich quartalsweise Bericht an den Verbandsvor-
stand.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung ermöglicht einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage.
Wesentliche Strukturveränderungen waren nicht zu verzeichnen.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-
mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-
che Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die Verbandsversammlung wird je nach Erfordernis einberufen; hierdurch ist eine zeitna-
he Berichterstattung gewährleistet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-
mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle haben sich nach unseren Feststellungen im Be-
richtsjahr nicht ereignet.
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d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Laut Auskunft der Geschäftsleitung fand eine Berichterstattung auf besonderen Wunsch
der Verbandsversammlung entsprechend § 90 Abs. 3 AktG im Berichtsjahr nicht statt.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Berichterstattung nicht
ausreichend war.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan er-
örtert?

Eine D&O-Versicherung ist nicht abgeschlossen. Es besteht eine Haftpflichtversicherung
für die Tätigkeiten und Entscheidungen der Verbandsgremien (Betriebsleitung, Vorstand
und Verbandsversammlung).

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-
organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt
worden?

Derartige Interessenkonflikte bestehen nicht. 

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang besteht
nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Im Berichtsjahr ergaben sich keine Auffälligkeiten.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensge-
genstände wesentlich beeinflusst wird?
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Die Verkehrsfähigkeit des Anlagevermögens des Wasserwerks ist aufgrund des öffentli-
chen Versorgungsauftrages stark eingeschränkt. Verkehrswerte sind daher nicht fest-
stellbar.

12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden?

Zu den Finanzierungsquellen wird auf die Ausführungen zur Vermögenslage im Prü-
fungsbericht verwiesen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredi-
taufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Trifft nicht zu, da ein Konzern nicht vorliegt.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien
der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Der Zweckverband hat als „Klimakommune“ Fördermittel in Höhe von 160T€ von der WI
Bank erhalten. 

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung?

Die Eigenkapitalausstattung ist mit rund 34,3 % angemessen. Finanzierungsprobleme
aufgrund zu niedriger Eigenkapitalausstattung liegen nicht vor.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung soll der Verbandsvorstand
der Verbandsversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss 2024 auf neue Rech-
nung vorzutragen und dem Anfangskapital zuzubuchen. Dies ist mit der wirtschaftlichen
Lage des Unternehmens vereinbar.



Anlage 7
Seite 13

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzernunternehmen zusammen?

Mangels weiterer Geschäftsbereiche resultiert das Betriebsergebnis ausschließlich aus
der Wasserversorgung im Versorgungsgebiet Büttelborn/Nauheim/Trebur sowie dem
Verkauf von Wasser an die Stadtwerke Groß-Gerau.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis 2024 ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-
ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

 
d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Für das Wirtschaftsjahr 2024 waren unter Beachtung der steuer- und preisrechtlichen
Beschränkungen (Mindestgewinn) keine Konzessionsabgaben an die Mitgliedsgemein-
den zu entrichten. Unter Berücksichtigung von Abweichungen zwischen handelsrechtli-
chen Aufwendungen und den in der Kalkulation nach KAG zu berücksichtigenden bzw.
berücksichtigungsfähigen Kosten werden sich voraussichtlich auch in Zukunft keine Ge-
winne erwirtschaften lassen, die deutlich über die steuer- und preisrechtlich geforderten
und zwingend bei dem Wasserwerk verbleibenden Gewinne hinausgehen, und die für die
Zahlung einer Konzessionsabgabe zur Verfügung stünden. Dies gilt zumindest solange,
als nach dem Willen der Mitgliedskommunen eine zu leistende Konzessionsabgabe nicht
in die Kalkulation des Wasserpreises einbezogen werden soll.
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15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Einzelne verlustbringende Geschäfte im operativen Bereich sind uns im Berichtsjahr
nicht zur Kenntnis gelangt.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
Maßnahmen handelt es sich?

Es wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags-
lage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Es wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Unternehmens zu verbessern?

Das Wasserwerk führt laufend Kostenbegrenzungs- und -senkungsmaßnahmen durch.
Zudem w  erden die erforderlichen Gebührenkalkulationen durchgeführt.



1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
�HQGHQ EHUXÀLFKHQ bX�HUXQJ  VR LVW GHU :LUWVFKDIWVSU�IHU QLFKW YHUSÀLFK-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

    0LWZLUNXQJVSÀLFKWHQ GHV $XIWUDJJHEHUV

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
GLH GLH 8QDEKlQJLJNHLWVYRUVFKULIWHQ LQ JOHLFKHU :HLVH $QZHQGXQJ ¿QGHQ 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

    :HLWHUJDEH HLQHU EHUXÀLFKHQ bX�HUXQJ GHV :LUWVFKDIWVSU�IHUV

     'LH  :HLWHUJDEH  EHUXÀLFKHU  bX�HUXQJHQ  GHV  :LUWVFKDIWVSU�IHUV  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
]HV RGHU HLQHU EHK|UGOLFKHQ $QRUGQXQJ YHUSÀLFKWHW 

     'LH 9HUZHQGXQJ EHUXÀLFKHU bX�HUXQJHQ GHV :LUWVFKDIWVSU�IHUV XQG 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

     2ႇHQEDUH 8QULFKWLJNHLWHQ  ZLH ] %  6FKUHLEIHKOHU  5HFKHQIHKOHU XQG 
IRUPHOOH 0lQJHO  GLH  LQ HLQHU EHUXÀLFKHQ bX�HUXQJ   %HULFKW  *XWDFKWHQ 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
WHQ  GLH JHHLJQHW VLQG  LQ GHU EHUXÀLFKHQ bX�HUXQJ GHV :LUWVFKDIWVSU�IHUV 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

    6FKZHLJHSÀLFKW JHJHQ�EHU 'ULWWHQ  'DWHQVFKXW]

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
+*%  �    :32  �     6W*%  YHUSÀLFKWHW  �EHU 7DWVDFKHQ XQG 8PVWlQ-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
GLHVHU 6FKZHLJHSÀLFKW HQWELQGHW 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
¿QGHW QRFK HLQH HLQ]HOYHUWUDJOLFKH +DIWXQJVEHVFKUlQNXQJ EHVWHKW  LVW GHU 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
/HEHQ  .|USHU XQG *HVXQGKHLW VRZLH YRQ 6FKlGHQ  GLH HLQH (UVDW]SÀLFKW 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

:LUWVFKDIWVSU�IHULQQHQ  :LUWVFKDIWVSU�IHU XQG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
VWHKHQGHQ  9HUWUDJVYHUKlOWQLV $QVSU�FKH DXV HLQHU  IDKUOlVVLJHQ 3ÀLFKWYHU-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
I�U GLH EHWUHႇHQGHQ $QVSU�FKH DOOHU $QVSUXFKVWHOOHU LQVJHVDPW 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
3ÀLFKWYHUOHW]XQJHQ VWDPPHQGHQ HLQKHLWOLFKHQ 6FKDGHQV JHJHEHQ  'HU HLQ-
]HOQH 6FKDGHQVIDOO  XPIDVVW VlPWOLFKH )ROJHQ HLQHU 3ÀLFKWYHUOHW]XQJ RKQH 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
3ÀLFKWYHUOHW]XQJ   ZHQQ  GLH  EHWUHႇHQGHQ  $QJHOHJHQKHLWHQ  PLWHLQDQGHU  LQ 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
SHU RGHU *HVXQGKHLW VRZLH EHL 6FKlGHQ  GLH HLQH (UVDW]SÀLFKW GHV +HUVWHOOHUV  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

     (UJlQ]HQGH %HVWLPPXQJHQ I�U 3U�IXQJVDXIWUlJH

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
/DJHEHULFKW RGHU DQ DQGHUHU I�U GLH gႇHQWOLFKNHLW EHVWLPPWHU 6WHOOH QXU PLW 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

     (UJlQ]HQGH %HVWLPPXQJHQ I�U +LOIHOHLVWXQJ LQ 6WHXHUVDFKHQ

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
ZHVHQWOLFKH YHU|ႇHQWOLFKWH 5HFKWVSUHFKXQJ XQG 9HUZDOWXQJVDXႇDVVXQJ 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
SÀLFKWHQ 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

     $Q]XZHQGHQGHV 5HFKW

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: DORNBACH GmbH | 4298994 | AV00018986
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